
  1 von 1 

 

677 der Beilagen XXVI. GP 

 

Beschluss des Nationalrates 

Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundesverfassungsgesetz über die Nachhaltigkeit, 
den Tierschutz, den umfassenden Umweltschutz, die Sicherstellung der Wasser- und 
Lebensmittelversorgung und die Forschung geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesverfassungsgesetz über die Nachhaltigkeit, den Tierschutz, den umfassenden 
Umweltschutz, die Sicherstellung der Wasser- und Lebensmittelversorgung und die Forschung, BGBl. I 
Nr. 111/2013, wird wie folgt geändert: 

§ 4 lautet: 
„Die Republik Österreich (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich zur Wasserversorgung als 

Teil der Daseinsvorsorge und zu ihrer Verantwortung für die Sicherung deren Erbringung und Qualität, 
insbesondere dazu, das öffentliche Eigentum an der Trinkwasserversorgung und die Verfügungsgewalt 
darüber im Interesse von Wohl und Gesundheit der Bevölkerung in öffentlicher Hand zu erhalten.“ 
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